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• Fehlerquellen werden minimiert. 

 Intranet-Daten des Vereins werden automatisch übernommen.

 Konkrete Schritte sind zu bearbeiten (Vollständigkeit) 

 Finanzierungsplan 

 Plausibilitätsprüfung bei Erstellung und Übermittlung verhindern 

falsche Eingaben

• Akten digital abgelegt und für alle einsehbar 

(alles gebündelt an einem Ort)

• Vorgangsbezogene Kommunikation

• Informationsverluste bei Wechsel in der Bearbeitung werden minimiert

1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Vorteile digitales Antragsverfahren
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• Aufwand Aktenversand entfällt

• Risiko des Verlustes von Anträgen reduziert sich 

• Direkter Zugriff von jedem Standort möglich    

• Die Tabellen mit Abstimmungen zwischen Sportbünden und LSB 

werden hinfällig, da alle auf eine Datenbank zugreifen können.

• Der Bearbeitungsstand wird für alle Beteiligten transparenter. 

1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Vorteile digitales Antragsverfahren
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- Die digitale Antragstellung wird für die Sportvereine nach der letzten 

Infoveranstaltung freigeschaltet (voraussichtlich 23.05.).

- Die Anträge können nur vom Sportverein eingegeben werden 

(Ausnahme: Bereits vorliegende Anträge für das Förderjahr 2023).

- Die Anmeldung erfolgt über das LSB-Intranet.

Hierfür ist eine vorherige Registrierung der antragstellenden Person 

des Vereins erforderlich:

Dazu muss auf der Startseite des LSB-Intranets im

„Service-Bereich“ der Punkt „Anmeldeformular Intranetzugang“ 

ausgewählt werden.

1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Beginn und Anmeldung 



1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Beantragung des Zugangs (Vereine)
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Anschließend muss das Formular ausgefüllt und bei „Art des Zugriffs“ der Punkt 

„Sportstättenbau Anträge - Bearbeiten“ angeklickt werden.

1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Beantragung des Zugangs (Vereine)



1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Beantragung des Zugangs (Vereine)
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- Das generierte PDF-Formular muss vom Nutzer und vom §26 BGB 

verantwortlichen Vereinsvertreter unterschrieben werden. 

- Dieses Formular wird dem jeweiligen Sportbund per Mail oder per 

Post zugesandt.

- Der Sportbund richtet wie gehabt den Zugang für die Person 

entsprechend ein. 



1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 
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- Die Antragsbearbeitung unter 25.000 € verbleibt beim Sportbund!

- Der Sportbund erhält ebenso zuerst den Antrag ab 25.000 € und muss 

diesen zur weiteren inhaltlichen Prüfung und Bearbeitung durch den 

LSB freigeben. 

- Für folgende Sportbundvertreter/-innen wurde ein Zugang 

eingerichtet:

Bearbeitung und Beratung 

durch den Sportbund 



1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals
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Für folgende Personen wurde ein Zugang zur 

Bearbeitung von Sportstättenbauförderanträgen 

im Förderportal eingerichtet



1. Vorstellung des digitalen

Sportstättenbauförderportals 
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Einloggen ins Förderportal unter https://foerderportal.lsb-niedersachsen.de

https://foerderportal.lsb-niedersachsen.de/


1. Vorstellung des digitalen

Sportstättenbauförderportals 
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Verein

Es können alle gestellten bzw. begonnenen Anträge des Vereins 

angesehen und bearbeitet werden. 

Sportbund

Nach der Auswahl des eigenen Sportbundes unter „Organisation“ -> 

„Sportstättenbau“ -> „Förderprogramme“ können gestellte 

(abgesendete!) Anträge der Vereine aus dem eigenen Sportbund 

angesehen werden. Anträge, die noch in Bearbeitung sind, können 

vom Sportbund nicht angesehen werden. 



1. Vorstellung des digitalen

Sportstättenbauförderportals 
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Ansicht Verein



1. Vorstellung des digitalen

Sportstättenbauförderportals 
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Ansicht Sportbund
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1. Ansehen des Antrages

2. Sachlich richtig 

3. Inhaltlich richtig

4. Zurücksetzen des Antrages 

5. Genehmigung vorzeitiger Maßnahmenbeginn

6. Antrag ablehnen

7. Hochladen von Dateien (Schriftverkehr, Vermerke etc.)

1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Antragsprüfung Sportbund/LSB
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Sachlich richtig 

Entspricht der Vollständigkeitsprüfung und ist vom Sportbund für 

alle Maßnahmen zu bestätigen. 

Die Vorgänge ab 25.000 € erscheinen erst in der Ansicht des LSB, 

wenn der Sportbund die sachliche Richtigkeit bestätigt hat.

1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Antragsprüfung Sportbund/LSB
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Inhaltlich richtig  (Antragsannahme)

• SB prüft bei Anträgen unter 25.000 € auf inhaltliche Richtigkeit 

• LSB prüft: 

 Anträge ab 25.000 €

 SEF-Maßnahmen

 Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit 

 Alle Maßnahmen aus SB, die keinen 

Verwaltungskostenzuschuss erhalten

• Der Verein erhält mit dem Abschluss eine Mail zur Antragsannahme. 

1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Antragsprüfung Sportbund/LSB
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Zurücksetzen des Antrages 

Zur Überarbeitung des Antrages, wird der Antrag zurückgesetzt. 

Der Verein erhält eine Mail mit den zu überarbeitenden Punkten. 

Am 01.07.22 steht dem SB und dem LSB eine Funktion zur Verfügung, die 

geänderte Felder nach dem Antrag Zurücksetzen anzeigt.

1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Antragsprüfung Sportbund/LSB



1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Umgang mit bereits 

eingegangenen Anträgen 
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Bereits vorliegende Anträge sollten bis zum 30.06.22 wie folgt in das 

System übertragen werden:

1. Verein registriert sich und gibt Antrag in Förderportal ein.

Vorteile: 

• Verein macht sich mit dem neuen System bekannt 

• Auszahlungsantrag und VWN müssen zukünftig über das Portal 

erstellt werden

2. Der SB pflegt die Anträge in die Datenbank ein.  

3. Der LSB pflegt die Anträge in die Datenbank ein.  

Bei den Optionen 2 und 3 muss der Verein den Antrag abschließend 

online noch absenden bzw. freigeben



1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Unterstützungsangebote für 

Sportvereine und Sportbünde
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1. Handout für Vereine (ab 23.05.) und Sportbünde (ab 01.06.) als pdf-

Datei

2. Video zur Erläuterung der Eingabefunktionen (in Planung)

3. Schulungsangebote für Sportbünde zur Antragsprüfung (Termine 

werden noch bekannt gegeben)

4. Bei Fragen und Problemen stehen

Dirk Weidelhofer (-182) und Holger Fuhrmann (-155) als 

Ansprechpartner zur Verfügung.



1. Vorstellung des digitalen Sportstättenbauförderportals 

Termine
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• Ab dem 01.10. können Anträge ab 25.000 €, SEF-Maßnahmen und 

Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit nur noch für das 

Förderjahr 2024 gestellt werden. 

• Maßnahmen bis 25.000 € können noch bis zum 30.11. beantragt 

werden. 

• Sportbundinterne Abgabefristen können in das System übernommen 

werden. Bitte um Mitteilung!



2. Informationen zum Ablauf der 

Förderung 2023
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Kontingent 2023 (Stand 16.05.2022)

Aktuell zur Verfügung stehende Fördermittel: 5,5 Mio. €

Abzgl. Aufstockungsfonds BE-Maßnahmen: 0,5 Mio. €

Mittel für Kontingentberechnung 5,0 Mio. € 



2. Informationen zum Ablauf der 

Förderung 2023
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SEF-Fonds 

Das Präsidium hatte in seiner Sitzung vom 22.05.2019 u.a. die 

Einführung des SEF unter der Voraussetzung beschlossen, dass 

mindestens 10,1 Mio. € für die Sportstättenbauförderung pro Jahr zur 

Verfügung stehen.

Derzeit stehen aber „nur“ 5,5 Mio. € zur Verfügung. 

Ob und wieviel zusätzliche Mittel vom Land für die Förderjahre 2023 ff. 

noch zur Verfügung gestellt werden, ist uns bislang nicht bekannt. 

Dementsprechend ist derzeit keine Antragstellung über den SEF möglich. 



2. Informationen zum Ablauf der 

Förderung 2023
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Sportbünde
Vereine 

2022

Mitglieder 

2022

 Stand 

gerundet

Grundkontin

gent 

KSB Diepholz 228 69.492 130.528 €     

KSB Hameln-Pyrmont 238 48.011 111.900 €     

RSB Hannover 660 170.713 347.615 €     

SSB Hannover 356 109.469 204.764 €     

KSB Hildesheim 358 87.260 183.254 €     

KSB Holzminden 164 27.743 71.806 €       

KSB Nienburg 194 50.834 102.828 €     

KSB Schaumburg 220 52.608 111.606 €     

Summe 2418 616130 1.264.302 € 

Sportbünde
Vereine 

2022

Mitglieder 

2022

 Stand 

gerundet

Grundkontin

gent 

SSB Braunschweig 223 61.807 121.549 €     

KSB Gifhorn 248 64.881 131.348 €     

KSB Goslar 223 39.596 99.497 €       

KSB Göttingen/Osterode 432 79.010 195.036 €     

SSB Göttingen 107 37.818 66.425 €       

KSB Helmstedt 163 32.810 76.567 €       

KSB Northeim 287 50.819 127.913 €     

KSB Peine 175 45.641 92.544 €       

KSB Salzgitter 111 21.247 51.052 €       

KSB Wolfenbüttel 183 35.600 84.734 €       

SSB Wolfsburg 106 39.520 67.845 €       

Summe 2258 508749 1.114.510 € 

Kontingentberechnung (Stand: 13.05.2022 )– auf Grundlage von 

5,5 Mio. € - 0,5 Mio. € (AF) = 5,0 Mio. Euro!!! 
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Sportbünde
Vereine 

2022

Mitglieder 

2022

 Stand 

gerundet

Grundkontin

gent 

KSB Celle 228 59.627 120.734 €     

KSB Cuxhaven 246 73.162 139.030 €     

KSB Harburg-Land 184 84.892 133.942 €     

KSB Lüchow 66 14.718 32.425 €       

KSB Lüneburg 156 42.460 84.258 €       

KSB Osterholz 130 42.554 77.334 €       

KSB Rotenburg 276 79.472 153.391 €     

KSB Heidekreis 202 50.004 104.163 €     

KSB Stade 148 63.299 102.788 €     

KSB Uelzen 148 30.759 70.482 €       

KSB Verden 195 50.833 103.097 €     

Summe 1979 591780 1.121.645 € 

Sportbünde
Vereine 

2022

Mitglieder 

2022

 Stand 

gerundet

Grundkontin

gent 

KSB Ammerland 165 42.052 86.282 €       

KSB Aurich 290 65.011 142.813 €     

KSB Cloppenburg 172 50.321 96.381 €       

SSB Delmenhorst 58 14.064 29.617 €       

SSB Emden 55 16.431 31.157 €       

KSB Emsland 337 116.010 206.130 €     

KSB Friesland 151 35.931 76.427 €       

KSB Grf. Bentheim 115 49.401 80.084 €       

KSB Leer 167 47.310 92.042 €       

KSB Oldenburg-Land 154 45.312 86.550 €       

SSB Oldenburg 109 40.257 69.386 €       

KSB Osnabrück-Land 299 111.687 191.582 €     

SSB Osnabrück 110 42.481 71.864 €       

KSB Vechta 112 50.539 80.404 €       

KSB Wesermarsch 131 31.410 66.540 €       

SSB Wilhelmshaven 68 16.716 34.949 €       

KSB Wittmund 115 26.490 57.337 €       

Summe 2608 801423 1.499.544 € 

2. Informationen zum Ablauf der 

Förderung 2023

Kontingentberechnung (Stand: 13.05.2022 )– auf Grundlage von 

5,5 Mio. € - 0,5 Mio. € (AF) = 5,0 Mio. Euro!!! 



3. Solarcheck für Sportvereine
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• Kostenloses Beratungsangebot in Kooperation mit der KEAN 

(gefördert mit Mitteln des MU)

• rund 2-stündige Vor-Ort-Impulsberatung 

• Beraterin oder der Berater prüft, ob die Gebäude für den Einsatz 

von Solaranlagen geeignet sind und in welcher Form diese 

Anlagen realisiert werden können. 

• 150 Beratungen bis 2025 möglich



3. Solarcheck für Sportvereine
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Ablauf

1. Interessierte Mitgliedsvereine erhalten nach der Anmeldung 

eine Checkliste, um Basisdaten zum Objekt/Gebäude des 

Vereins zu erfassen. 

2. Erfüllen die erhobenen Rahmendaten des Vereinsobjekts 

gewisse Mindestkriterien für eine Impulsberatung, kann der 

Verein aus dem Pool der KEAN eine Solarberaterin bzw. einen 

Solarberater auswählen und einen Termin für eine rund 2-

stündige Vor-Ort-Beratung vereinbaren. 

Anmeldung unter 

https://www.lsb-niedersachsen.de/solarcheck

https://www.lsb-niedersachsen.de/solarcheck


4. Barrierefreiheit

 Im Zuge des „Masterplans Inklusion“ wurden „Baumaßnahmen zur 

Herstellung von Barrierefreiheit“ explizit unter dem Punkt „Förderung 

von Baumaßnahmen zur Bestandsentwicklung“ mit aufgenommen.

 Förderung maximal 35 % - auch auch unter 25.000 € Gesamtausgaben.

 Gefördert als BE-Maßnahme wird nur der Anteil der Baumaßnahme, der 

direkt mit der Herstellung der Barrierefreiheit zu tun hat. Ggf. muss ein 

zweiter Antrag für andere Bereiche gestellt werden.

 Extra Zukunfts-Check (Bereitstellung in den nächsten Wochen. Bis dahin 

„normalen“ Zukunfts-Check nutzen.)

 Handlungsleitfaden „Barrierefreie Sportstätten“ fast fertig

 Online-Seminare zum Thema im Herbst geplant
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Sonstiges
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